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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 7. (1)… 
(2) Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur 

bis zu einem jeweils ausstehenden Gesamtobligo von 10,5 Milliarden Schilling, 
ab 1. Jänner 2002 jedoch 1,5 Milliarden Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und 
Kosten einerseits für die AWS und 3,5 Milliarden Schilling, ab 1. Jänner 2002 
jedoch 500 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten andererseits 
für die ÖHT übernehmen. 

(3) Weiters darf der Bundesminister für Finanzen Verpflichtungen im 
Einzelfall nur bis zu einem Obligo von 25 Millionen Schilling, ab 1. Jänner 2002 
jedoch 2 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine 
maximale Laufzeit von 20 Jahren übernehmen. 
 

(3a) Bis zum 31. Dezember 2010 darf der Bundesminister für Finanzen für 
die ÖHT Verpflichtungen im Einzelfall bis zu einem Obligo von 4 
Millionen Euro an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine maximale 
Laufzeit von 20 Jahren übernehmen. 

§ 7. (1)….. 
(2) Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur 

bis zu einem jeweils ausstehenden Gesamtobligo von 10,5 Milliarden Schilling, 
ab 1. Jänner 2002 jedoch 750 Mio. Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten 
einerseits für die AWS und 3,5 Milliarden Schilling, ab 1. Jänner 2002 jedoch 
500 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten andererseits für die 
ÖHT übernehmen. 

(3) Weiters darf der Bundesminister für Finanzen für die AWS 
Verpflichtungen gemäß Abs. 1 im Einzelfall nur bis zu einem Obligo von 25 
Millionen Schilling, ab 1. Jänner 2002 jedoch 2 Millionen Euro, an Kapital 
zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine maximale Laufzeit von 20 Jahren 
übernehmen. 

(3a) Der Bundesminister für Finanzen darf für die ÖHT Verpflichtungen 
gemäß Abs. 1 im Einzelfall bis zu einem Obligo von 4 Millionen Euro an Kapital 
zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine maximale Laufzeit von 20 Jahren 
übernehmen. 

§ 10. (1) bis (8) § 10. (1) bis (8) 
(9) § 7 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 3a in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XX/2010 treten am 1. Jänner 2011 in Kraft.
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